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	Allgemeine Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Kulturförderung (ANBest-P)
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1.
Anforderung und Verwendung der Zuwendung

1.1.
Die Zuwendung darf nur zur Erfüllung des im Zuwendungsbescheid bestimmten Zwecks verwendet werden. Die Zuwendung ist wirtschaftlich und sparsam zu verwenden. Es wird empfohlen, Kostenangebote einzuholen.

1.2.
Alle mit dem Zuwendungszweck zusammenhängenden Einnahmen (Zuwendungen, Leistungen Dritter) und der Eigenanteil des Zuwendungsempfängers sind als Deckungsmittel für alle mit dem Zuwendungszweck zusammenhängenden Ausgaben einzusetzen. Der Finanzierungsplan ist hinsichtlich des Gesamtergebnisses verbindlich. Die Einzelansätze dürfen um bis zu 20 v.H. überschritten werden, soweit die Überschreitung durch entsprechende Einsparungen bei anderen Einzelansätzen ausgeglichen werden kann.

1.3.
Der Zuwendungsbescheid kann mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden, wenn sich herausstellt, dass der Zuwendungszweck nicht zu erreichen ist.

2.
Nachträgliche Ermässigung der Ausgaben oder Änderung der Finanzierung:

Ermässigen sich nach der Bewilligung die in dem Finanzierungsplan veranschlagten Gesamtausgaben für den Zuwendungszweck, erhöhen sich die Deckungsmittel oder treten neue Deckungsmittel hinzu, so ermässigt sich die Zuwendung anteilig, vorausgesetzt es handelt sich um eine Fehlbedarfs- oder Anteilfinanzierung. Dies gilt nur, wenn sich die Gesamtausgaben oder die Deckungsmittel um mehr als 250 €  ändern.

Bleiben hingegen bei einer Festbetragsfinanzierung die real entstandenen Kosten bis zu maximal 20 % unter den im Plan aufgewiesenen, so ist eine Rückzahlung nicht erforderlich.

3.
Zur Erfüllung des Zuwendungszwecks beschaffte Gegenstände:

Gegenstände, die zur Erfüllung des Zuwendungszwecks erworben oder hergestellt werden, sind für den Zuwendungszweck zu verwenden und sorgfältig zu behandeln. Der Zuwendungsempfänger darf über sie vor Ablauf der im Zuwendungsbescheid festgelegten zeitlichen Bindung nicht verfügen.

Der Zuwendungsempfänger hat die zur Erfüllung des Zuwendungszwecks beschafften Gegenstände, deren Anschaffungs- oder Herstellungswert 400 € übersteigt, zu inventarisieren.

4.
Mitteilungspflichten des Zuwendungsempfängers:

Der Zuwendungsempfänger ist verpflichtet, unverzüglich der Bewilligungs-behörde anzuzeigen, wenn

a) er nach Vorlage des Finanzierungsplans weitere Zuwendungen für denselben Zweck bei anderen öffentlichen Stellen beantragt oder von ihnen erhält oder wenn sich eine Ermäßigung der Gesamtausgaben oder eine Änderung der Finanzierung um mehr als 250,00 € ergibt,
b) der Verwendungszweck oder sonstige für die Bewilligung der Zuwendungmassgebliche Umstände sich ändern oder wegfallen,
c) sich herausstellt, dass der Zuwendungszweck nicht oder nur mit der bewilligten Zuwendung nicht zu erreichen ist,
d) zu inventarisierende Gegenstände innerhalb der zeitlichen Bindung nicht mehr entsprechend dem Verwendungszweck verwendet oder nicht mehr benötigt werden,
e) in Konkurs- oder Vergleichsverfahren gegen ihn beantragt oder eröffnet wird.

5.
Nachweise der Verwendung

5.1.
Die Verwendung der Zuwendung ist, falls nicht anders geregelt, innerhalb von einem Monat nach Erfüllung des Zuwendungszwecks nachzuweisen.

5.2.
Der Verwendungsnachweis besteht in der Regel aus einem Sachbericht und einem zahlenmässigen Nachweis.

5.3.
In dem Sachbericht sind die Verwendung der Zuwendung sowie das erzielte Ergebnis im einzelnen darzustellen.

5.4.
In dem zahlenmässigen Nachweis sind die Einnahmen und Ausgaben in zeitlicher Folge und voneinander getrennt entsprechend der Gliederung des Finanzierungsplans auszuweisen. Der Nachweis muss alle mit dem Zuwendungszweck zusammenhängenden Einnahmen (Zuwendungen, Leistungen Dritter, eigene Mittel) und Ausgaben enthalten. Aus dem Nachweis müssen Tag, Empfänger/Einzahler sowie Grund- und Einzelbetrag jeder Zahlung ersichtlich sein. Soweit der Zuwendungsempfänger die Möglichkeit zum Vorsteuerabzug nach § 15 des Umsatzsteuergesetzes hat, dürfen nur die Entgelte (Preise ohne Umsatzsteuer) berücksichtigt werden.

5.5.
Mit dem Nachweis sind die Originalbelege (Einnahme- und Ausgabebelege) über die Einzahlungen und die Verträge über die Vergabe von Aufträgen vorzulegen.

5.6.
Sofern ein einfacher Verwendungsnachweis zugelassen ist, besteht dieser aus dem Sachbericht und einem zahlenmässigen Nachweis ohne Vorlage von Belegen, in dem Einnahmen und Ausgaben entsprechend der Gliederung des Finanzierungsplanes summarisch zusammenzustellen sind.

5.7.
Die Belege müssen die im Geschäftsverkehr üblichen Angaben und Anlagen enthalten, die Ausgabebelege, insbesondere den Zahlungsempfänger, Grund und Tag der Zahlung, den Zahlungsnachweis und bei Gegenständen den Verwendungszweck. Im Verwendungsnachweis ist zu bestätigen, dass die Ausgaben notwendig waren, dass wirtschaftlich und sparsam verfahren worden ist und die Ausgaben mit den Büchern und ggf. den Belegen übereinstimmen.

5.8.
Der Zuwendungsempfänger hat die Belege fünf Jahre nach Vorlage des Verwendungsnachweises aufzubewahren, sofern nicht nach steuerrechtlichen oder anderen Vorschriften eine längere Aufbewahrungsfrist bestimmt ist.

6.
Die Bewilligungsbehörde ist berechtigt, Bücher, Belege und sonstige Geschäftsunterlagen anzufordern sowie die Verwendung der Zuwendung zu prüfen oder durch Beauftragte prüfen zu lassen. Der Zuwendungsempfänger hat die erforderlichen Unterlagen bereitzuhalten und die notwendigen Auskünfte zu erteilen.

7.
Erstattung der Zuwendung, Verzinsung:

Die Zuwendung ist zu erstatten, soweit ein Zuwendungsbescheid nach Verwaltungsverfahrensrecht (§§ 48, 49 VwVfG), nach Haushaltsrecht (§ 44a BHO) oder anderen Rechtsvorschriften unwirksam oder mit Wirkung für die Vergangenheit zurückgenommen oder widerrufen wird.

Dies gilt insbesondere wenn:

a) eine auflösende Bedingung eingetreten ist (z.B. nachträgliche Ermässigung der Ausgaben oder Änderung der Finanzierung nach Nr. 2),
b) die Zuwendung durch unrichtige oder unvollständige Angaben erwirkt worden ist,
c) die Zuwendung nicht mehr für den vorgesehenen Zweck verwendet wird,
d) Auflagen nicht oder nicht innerhalb der gesetzlichen Frist erfüllt sowie Mitteilungspflichten (Nr. 4) nicht rechtzeitig nachgekommen wird.

Der Erstattungsanspruch ist nach § 44 a Abs. 3 BHO mit 6 v. H. für das Jahr zu verzinsen.

